
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Fa.Kipp GmbH & Co KG 
Stand: 01.01.2009 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten er-
kennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos anneh-
men oder diese bezahlen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Bestellungen 
und Lieferabrufe können auch per Telefax erfolgen. 

2. Angebot - Angebotsunterlagen 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2 Wo-

chen anzunehmen. Bis zum Zugang der Annahmeerklärung des Lieferanten sind 
wir berechtigt jederzeit Bestellungen zurückzunehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie sind ausschließlich für die Ferti-
gung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestel-
lung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Sie dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden und sind diesen gegenüber geheimzuhalten. Vor ihrer Wei-
tergabe an Dritte bedarf der Lieferant unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung. 

(3) Vom Lieferanten erstellte Kostenvoranschläge sind verbindlich und von uns nicht 
zu vergüten. 

3. Preise - Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels anderer schriftli-

cher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung "frei Haus", einschließlich Verpa-
ckung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist die gesetzliche Mehrwertsteuer im 
Preis enthalten. 

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorga-
ben in unserer Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für 
alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lie-
ferant verantwortlich. 

(4) Wir zahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis inner-
halb oder innerhalb von 30 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb 60 Tagen netto. 
Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

(5) Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung vollständig erbracht 
und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Skontoabzug 
ist auch zulässig, wenn wir aufrechnen oder Zahlungen in angemessener Höhe 
wegen Mängeln zurückbehalten; die Zahlungsfrist beginnt in diesem Fall nach 
vollständiger Beseitigung der Mängel. 

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang 
zu. 

(7) Mehr- oder Minderlieferungen in jeglichem Umfang sind nur dann zulässig, wenn 
dies ausdrücklich bei Festlegung der Bestellmenge besonders vereinbart worden 
ist. Nehmen wir Mehrlieferungen ab, so sind wir nicht verpflichtet die zuviel gelie-
ferten Teile zu vergüten. 
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4. Lieferzeit 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit sowie vereinbarte Termine und Fris-

ten sind bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, 

wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, 
dass die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Werden die zugesagten Lieferfristen nicht eingehalten, so sind wir unbeschadet 
weitergehender gesetzlicher Rechte berechtigt, von der Bestellung zurückzutre-
ten und/oder Schadensersatz zu verlangen und/oder uns von dritter Seite Ersatz 
zu beschaffen. 

(4) Die Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung bedeutet keinen Verzicht 
auf Schadensersatzansprüche. 

(5) Im Falle des Lieferverzugs sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in 
Höhe von 1% des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht 
mehr als 10%; weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem 
Lieferanten steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass in Folge des Verzugs 
gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 

(6) Sofern wir in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten, beschränkt sich der dem 
Lieferanten zustehende Aufwendungsersatzanspruch auf 0,5% des Lieferwertes 
pro vollendete Woche, soweit der Verzug nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruht. 

5. Gefahrenübergang - Dokumente 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu er-

folgen. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt 

unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in 
der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht einzustehen haben. 

6. Mängeluntersuchung - Gewährleistung 
(1) Nach Eingang der Ware werden wir die Ware auf offensichtliche Mängel, Identi-

tät, Fehlmengen sowie Transportschäden untersuchen. Eine weitergehende Prü-
fungspflicht besteht nicht. Eine Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer 
Frist von 14 Arbeitstagen nach Übergabe beim Lieferanten eingeht. Der Lieferant 
verzichtet auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

(2) Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen uns ungekürzt zu; unabhän-
gig davon sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseiti-
gung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. In diesem Falle ist 
der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen. Das Recht auf vollständigen Schadensersatz bleibt ausdrücklich vorbehal-
ten. 

(3) Nachbesserungen können von uns selbst oder von uns beauftragten Dritten ohne 
Fristsetzung auf Kosten des Lieferanten ausgeführt werden, wenn wir wegen der 
Vermeidung eigenen Verzugs oder sonstiger Eilbedürftigkeit ein besonderes Inte-
resse an sofortiger Nachbesserung haben. 

(4) Nehmen wir von uns gefertigte und/oder verkaufte Erzeugnisse infolge der Man-
gelhaftigkeit des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes zurück oder 
werden deswegen Ansprüche gegen uns geltend gemacht, so stehen uns die ge-
setzlichen Rückgriffsansprüche gem. §§ 478,479 BGB ungekürzt zu. 
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(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre, bei Baumaterialien i.S.d. § 438 (1) 
Nr.2 b) BGB 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung. 

(6) Der Lieferant gewährleistet, dass alle notwendigen behördlichen Genehmigungen 
und Meldepflichten im Zusammenhang mit dem Import der Ware von ihm auf ei-
gene Kosten erfüllt werden. 

7. Produkthaftung 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflich-

tet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei-
zustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich ge-
setzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Der Lieferant übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, ein-
schließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer an-
gemessenen Deckungssumme für Personen- und Sachschäden zu unterhalten. 
Unsere Schadensersatzansprüche sind jedoch nicht auf die Höhe dieser De-
ckungssumme begrenzt. 

8. Schutzrechte 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine 

Rechte Dritter verletzt werden. 
(2) Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Liefe-

rant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen 
freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung des 
Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Ver-
gleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungspflicht bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen. 

9. Beistellung - Werkzeuge - Eigentumsvorbehalt 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigen-

tum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vor-
genommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-
den zur Zeit der Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermisch-
ten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Wei-
se, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant 
verwahrt das Allein- oder Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, 
die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren 
einzusetzen. Werden Werkzeuge in unserem Auftrag gefertigt, um damit Produk-
te für uns herzustellen, so geht mit Zahlung der ersten Anzahlungsrechnung - 
auch wenn es sich nur um eine Teilzahlung handelt - das Eigentum an diesen 
Werkzeugen auf uns über. Die Übergabe des betreffenden Werkzeugs an uns 
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wird durch die vertragsgemäße kostenlose Aufbewahrungs- und Obhutspflicht 
des Auftragnehmers ersetzt.  

(4) Auf Anforderung ist das Werkzeug unter Verzicht auf ein etwaiges Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht an den Besteller herauszugeben.  

(5) Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Er 
ist verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; 
unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. 

(6) Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Mo-
dellen und dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unse-
ren Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwen-
det, noch Dritten angeboten oder geliefert werden. 

10. Gerichtsstand - Erfüllungsort 
(1) Sofern der Lieferant Unternehmer ist, ist Gerichtsstand Rottweil. Wir sind jedoch 

berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist Erfüllungsort für alle Verpflich-

tungen aus den mit dem Lieferanten geschlossenen Verträgen Sulz a.N.. 
(3) Auf diesen Vertrag finden ausschließlich die Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf (CISG). 


